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Kämmerei - Sollstellungen  

Ansatz lt. 
Haushaltsplan 
2020

AO-Soll am per
11.11.2020

Differenz zum 
Haushalt

Grundsteuer A 173.600 EUR 172.002 EUR -1.597 EUR

Grundsteuer B 715.300 EUR 703.503 EUR -11.797 EUR

Gewerbesteuer 2.300.000 EUR 2.243.975 EUR -56.025 EUR

Hundesteuer 29.800 EUR 30.621 EUR 821 EUR

Einkommenssteueranteile* 3.087.800 EUR 2.137.051 EUR EUR

Umsatzsteueranteile* 449.200 EUR 390.844 EUR EUR

• vier Zahltermine im Jahr (01.05./01.08./01.11./20.12.2020)
• Berücksichtigt ist 1. 2. und 3. Zahltermin 2020



Kämmerei

 Information für den Rat der Gemeinde Glandorf: 

 Anpassung durch den Gesetzgeber 2020 
Übergangsvorschriften bezgl. § 2b UStG – Umsatzsteuer

 Gesetzesänderung mit § 27 Abs. 22a UStG:                                                                                            
Die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG in § 27 Absatz 22 UStG 
wurde auf Grund vordringlicherer Arbeiten der juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts (jPdöR,) insbesondere der Kommunen, zur 
Bewältigung der COVID-19-Pandemie bis zum 31.12.2022 verlängert. 



Kämmerei
Bedeutung für die Gemeinde Glandorf: 
Ausgangssituation - Ratsbeschluss vom 14.09.2016: 
 „Die Gemeinde Glandorf erklärt gegenüber dem Finanzamt Osnabrück-Land, dass sie § 2 Abs. 

3 Umsatzsteuergesetz (UStG) in der am 31.12.2015 geltenden Fassung für sämtliche nach 
dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführte Leistungen weiterhin anwendet.“

 In Folge wurde seitens der Gemeinde mit Schreiben vom 20.12.2016 eine rechtsverbindliche 
Optionserklärung zur weiteren Anwendung des bisherigen Umsatzsteuerrechts abgegeben. 

 Aktuelle Gesetzeslage: § 27 Abs. 22a UStG (Auszug)
 „(22a) Hat eine juristische Person des öffentlichen Rechts gegenüber dem Finanzamt gemäß Absatz 

22 Satz 3 erklärt, dass sie § 2 Absatz 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für sämtliche 
nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Leistungen weiterhin 
anwendet und die Erklärung für vor dem 1. Januar 2021 endende Zeiträume nicht widerrufen, gilt die 
Erklärung auch für sämtliche Leistungen, die nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 
2023 ausgeführt werden. …..“

 Bedeutung:                                                                                                                   
Da die in dem Gesetz genannte Erklärung seitens der Gemeinde Glandorf mit Schreiben vom 
20.12.2016 abgegeben wurde, wird die Ausführung nach der Übergangsvorschrift nach § 27 
Absatz 22 Satz 3 UStG  auch ohne erneuten Ratsbeschluss und ohne erneute schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Finanzamt bis zum 31.12.2022 fortgeführt. 



Hallen-Garten-Bad

 Hallen-Garten-Bad aktuell: 

Schließung ab dem 02.11.2020 für zunächst 4 Wochen 
aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation 

 Ursprünglich geplant war ab November: 
 Erweiterte Öffnungszeiten für das Hallen-Garten-Bad ab 01. November 2020
 Montag: geschlossen
 Dienstag: 6 Uhr bis 13 Uhr 
 Mittwoch: 15 Uhr bis 22 Uhr 
 Donnerstag: 15 Uhr bis 22 Uhr 
 Freitag: 6 Uhr bis 13 Uhr
 Samstag: 7 Uhr bis 13 Uhr
 Sonntag: 7 Uhr bis 13 Uhr (alle 2 Wochen in den UNGRADEN Kalenderwochen)
 Bis Jahresende folgende Termine: 08.11.20, 22.11.20, 06.12.20, 20.12.20 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


